
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1989/5/3 88/08/0318
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.05.1989

Index

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §502 Abs1 idF 1987/609;

ASVG §502 Abs6 idF 1987/609;

Rechtssatz

Arbeitslosigkeit liegt während einer mit einem Arbeitseinkommen verbundenen Tätigkeit nicht vor, und zwar ohne

Rücksicht darauf, ob diese Tätigkeit auf einem Dienstverhältnis beruht oder nicht (Hinweis E 17.3.1988, 84/08/0039).

Ob diese Tätigkeit freiwillig oder auf Grund einer Arbeitsp?icht geleistet wird und ob sie zum Erwerb von

Versicherungszeiten führt oder nicht, ist für den BegriA der Arbeitslosigkeit gleichfalls nicht entscheidend. Eine

Tätigkeit gegen Kost und Quartier schließt die Arbeitslosigkeit aus.
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